
VOLLMACHT 
  

 

 
wird hiermit in Sachen  

wegen  

Vollmacht erteilt 

1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen; 
2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur 

Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften; 

3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie (für den 
Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO und mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§233 I, 234 StPO, zur Stel-
lung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Ent-

schädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren; 
4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltend-

machung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer); 

5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen 
(z. B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter „wegen ..." genannten Angelegenheit. 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und einstweilige Verfü-
gung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfah-

ren sowie Insolvenzverfahren). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht 
ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den 
Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Ur-

kunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstatten-
den Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen. 

Der Auftraggeber wird in der beabsichtigten Angelegenheit daraufhin gewiesen, dass sich die zu erhebenden Gebühren nach dem GE-
GENSTANDSWERT richten.  

 

Berlin, den  

                          ______________________________________ 

                                                            Unterschrift 

 

MANDATSBEDINGUNGEN 

IN VERBINDUNG MIT DER ERTEILTEN VOLLMACHT 

 

In Sachen 

wegen  

wird hiermit Folgendes vereinbart, 

 

1. Der Auftraggeber wird in der beabsichtigten Angelegenheit darauf hingewiesen, dass sich die zu erhebenden Gebühren nach dem Gegen-
standswert richten. 

2. Bei der Auftragserteilung ist ein angemessener Kostenvorschuss zu entrichten (§ 9 RVG), der nach Rechnungserhalt fällig ist. Dem 

Auftraggeber ist bekannt, dass er die Kosten des Mandats trägt, falls seine Rechtsschutzversicherung keine Deckungszusage er-
teilt. 

3. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass in arbeitsgerichtlichen Verfahren I. Instanz keine Kostenerstattung stattfindet und die Kosten somit in 
jedem Fall vom Auftraggeber getragen werden müssen. 

4. Falls das Gericht eine Erstattung der Kopierkosten ablehnt, hat der Auftraggeber die entstandenen Kopierkosten zu erstatten. 

5. Die Kostenerstattungsansprüche und andere Ansprüche des Auftraggebers gegenüber der Gegenseite, der Justizkasse oder 
sonstigen erstattungspflichtigen Dritten werden in Höhe der Kostenansprüche der beauftragten Rechtsanwältin an diese abgetreten, mit der 
Ermächtigung, die Abtretung im Namen des Auftraggebers dem Zahlungspflichtigen mitzuteilen. Von den Beschränkungen des § 181 BGB 

ist die Bevollmächtigte befreit. 
6. Zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen ist die Rechtsanwältin nur dann verpflichtet, wenn sie einen darauf gerichteten 

Auftrag erhalten und angenommen hat. 

7. Fernmündliche Auskünfte und Erklärungen der Rechtsanwältin sind nur bei schriftlicher Bestätigung verbindlich. 
8. Die Verpflichtung der beauftragten Rechtsanwältin zur Aufbewahrung und Herausgabe von Handakten erlischt drei Jahre nach Beendi-

gung des Auftrages.  

9. Die Haftung wird für Fälle leichter Fahrlässigkeit auf einen Höchstbetrag von 250.000 EUR für ein Schadensereignis b eschränkt. 
Unberührt bleibt die Haftung der beauftragten Rechtsanwältin oder deren Erfüllungsgehilfen für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 

10. Soweit nicht gesetzlich eine kürzere Verjährungsfrist gilt, verjähren die Ansprüche gegen die beauftragte Rechtsanwältin drei 

Jahre nach Beendigung des Auftrages. 
11. Die Korrespondenzsprache mit ausländischen Auftraggebern ist Deutsch. Die Haftung für Übersetzungsfehler wird ausgeschlossen. Unbe-

rührt bleibt die Haftung der beauftragten Rechtsanwältin oder ihrer Erfüllungsgehilfen für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

 

Von dieser Vereinbarung haben beide Vertragsparteien je ein Exemplar erhalten. 

  

Berlin, den  

                          ______________________________________ 

                                                            Unterschrift 

 

 

Daniela Pohle 
Rechtsanwältin 

Mariendorfer Damm 26  12109 Berlin 

Tel.: 030 / 75 79 21 – 0  Fax 030 / 75 79 21 - 23 

Zustellungen werden nur an 

die Bevollmächtigte erbeten 


